
U N T E R H A L T S V E R T R A G  
 

zwischen 
 

Herrn KlientVaterNameVornameOhneKomma 
geb. KlientVaterGeburtsdatum, von KlientVaterHeimatortKlientVaterNationalitaet, wft. 

KlientVaterStrasseNr, KlientVaterPLZOrt 
 

und 
 

seinem Kinde  KlientNameVornameOhneKomma 
geb. KlientGeburtsdatum, von KlientMutterHeimatortKlientMutterNationalitaet, der 

KlientMutterNameVornameOhneKomma geb. KlientMutterGeburtsdatum,  
wft. KlientMutterStrasseNr, KlientMutterPLZOrt 

 

1. Herr KlientVaterName verpflichtet sich für sein Kind, das er am VmVSAnerkennungDat auf dem 
Zivilstandsamt       anerkannt hat, ab Geburt und bis zu dessen Mündigkeit einen 
Unterhaltsbeitrag von CHF       nebst den ihm zustehenden Kinderzulagen zu zahlen, und zwar 
monatlich zum Voraus an die gesetzliche Vertreterin/den gesetzlichen Vertreter.  

 

2. Herr KlientVaterName verpflichtet sich, den Unterhaltsbeitrag von CHF       gemäss Ziff. 1 nebst 
den ihm zustehenden Kinderzulagen gestützt auf Art. 277 Abs. 2 ZGB über die Mündigkeit seines 
Kindes hinaus weiterhin zu erbringen, bis dessen Ausbildung ordentlicherweise abgeschlossen 
werden kann.  

 

3. Der Unterhaltsbeitrag wird indexiert. Er ist jeweils auf den 1. Januar dem Index des 

vorangegangenen Monats November anzupassen, erstmals per 1. Januar      .  

 

-  Der Unterhaltsbeitrag basiert auf dem Landesindex der Konsumentenpreise von       Punkten 
(Stand       200     , Basis Dezember 2005). 

 

- Berechnungsformel: 
 Bisheriger Unterhaltsbeitrag multipliziert mit dem neuen Index, dividiert durch den der 

Vorjahresrechnung zugrunde gelegten Index.  
 Der neue Beitrag wird auf ganze Franken auf- oder abgerundet. 

 

4. Lebt der Vater im Einverständnis mit der Mutter mit ihr und dem Kind zusammen und entrichtet er 
angemessene finanzielle Beiträge an den gemeinsamen Haushalt, so werden die vereinbarten 
Unterhaltsbeiträge durch diese Leistungen getilgt. 

 

5. Dieser Vertrag ist für das Kind erst mit der Genehmigung durch die Erwachsenen- und 
Kindesschutzkommission verbindlich und kann bei veränderten Verhältnissen jederzeit angepasst 
werden. 

 
 Die Mutter des Kindes Der Vater des Kindes 
 
 

 ................................................................. ................................................................. 
 KlientMutterVornameName KlientVaterVornameName 
 
 Vermittelt durch 
 Amt für Erwachsenen- und Kindesschutz 
 
 

 ................................................................. Bern, DatumHeute 
 ZustBenutzerVornameName 
 

Genehmigung der Erwachsenen- und Kindesschutzkommission der Stadt Bern 
 

Der Unterhaltsvertrag wird hiermit gemäss Artikel 287 Abs. 1 ZGB vormundschaftlich genehmigt. 
 

Bern,  Namens der Erwachsenen- und Kindesschutzkommission
 Der Präsident Der Sekretär 
 
 
 R. Nause N. Freivogel 


